
§ 1 Allgemeines
Für alle Angebote oder Käufe gelten die nachfolgenden Bedin-
gungen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedin-
gungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir
nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von
unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen
des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos aus-
führen.

§ 2 Vertragsschluss
(1) An unsere Angebote sind wir 7 Tage gebunden, es sei denn,
in unserem Angebot ist eine andere Gültigkeitsbegrenzung
vermerkt.
(2) Nimmt der Kunde eine Bestellung i.S.d. § 145 BGB vor
(Angebot), so können wir diese innerhalb von 2 Wochen an-
nehmen. Für Fehler und Schäden, die durch ungenaue oder
unvollständige Angaben, wie z.B. „wie gehabt“, entstehen, haf-
ten wir nicht.
(3) An Abbildungen, Plänen, Zeichnungen, Kalkulationen und
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Ur-
heberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unter-
lagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weiter-
gabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen
schriftlichen Zustimmung. Sie sind auf Verlangen sofort zu-
rückzusenden.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes er-
gibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich der Ver-
packung; diese wird gesondert zu Selbstkosten in Rechnung
gestellt.
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Prei-
sen eingeschlossen. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag
der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewie-
sen.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes er-
gibt, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen ab
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Reparaturen und Mon-
tagekosten sind sofort fällig. Alle Kosten einer evtl. verein-
barten Wechselbegebung trägt der Kunde.
(4) Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des
Zahlungsverzugs, insbesondere der Zinssatz gemäß § 288
BGB. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsscha-
den nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu ma-
chen. Der Kunde ist jedoch berechtigt, dem Verkäufer nach-
zuweisen, dass in Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
(5) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn sei-
ne Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder
von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenan-
spruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Gefahrenübergang – Verpackungskosten 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes er-
gibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Danach trägt der Kun-
de die Kosten und die Gefahren des Transports.
(2) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung
durch eine Transportversicherung eindecken. Die insoweit an-
fallenden Kosten trägt der Kunde.
(3) Rücksendungen von Verpackungen sind stets an unser
Werk in Kerpen zu richten.

§ 5 Lieferzeit
(1) Es gilt die in der Auftragsbestätigung angegebene Liefer-
zeit. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf
der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder wir dem
Kunden die Versandbereitschaft angezeigt haben. Lieferzeiten,
die vom Kunden einseitig vorgegeben werden, sind für uns
nicht verbindlich.
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die recht-
zeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des
Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt
vorbehalten.
(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berech-
tigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich
etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weiterge-

hende Ansprüche bleiben vorbehalten.
(4) Sofern die Voraussetzungen von Absatz 3 vorliegen, geht
die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den
Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerver-
zug geraten ist.
(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit
der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von
§ 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften
auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge
eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde be-
rechtigt ist, geltend zu machen, dass sein Interesse an der wei-
teren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen,
sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht;
ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist
uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von
uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht,
ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, ty-
pischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(7) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, so-
weit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuld-
haften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht;
in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(8) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede
vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Ver-
zugsentschädigung in Höhe von 3% des Lieferwertes, maxi-
mal jedoch nicht mehr als 15% des Lieferwertes.
(9) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden
bleiben vorbehalten.

§ 6 Auslandslieferungen
(1) Wegen bestehender Auslandsverträge dürfen unsere Er-
zeugnisse nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung ex-
portiert werden.

§ 7 Mängelhaftung
(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde
nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbe-
seitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache
berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflich-
tet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Auf-
wendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch er-
höhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem
Erfüllungsort verbracht wurde.
(3) Hinsichtlich der Beschaffenheit der Ware gelten nur unse-
re Produktbeschreibung sowie die des Herstellers als verein-
bart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen, Werbung und
Abbildungen in Katalogen und Prospekten anderer als die in
Satz 1 Genannter stellen daneben keine vertragsgemäße Be-
schaffenheitsangabe der Ware dar.
(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach sei-
ner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
Dabei gelten in der Regel 2 Nachbesserungsversuche als zu-
mutbar. Bei nur geringfügigen Mängeln steht dem Kunden je-
doch kein Rücktrittsrecht zu.
(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern
der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen, beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsver-
letzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt.
(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern
wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen. In
diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(7) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Dies gilt
auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungs-
gesetz.
(8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist
die Haftung ausgeschlossen.

(9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Mo-
nate, gerechnet ab dem Gefahrenübergang.

§ 8 Haftung
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 7
vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des gel-
tend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt ins-
besondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei
Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder
wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden ge-
mäß § 823 BGB.
(2) Die Begrenzung nach Absatz 1 gilt auch, soweit der Kun-
de anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der
Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
(3) Vorstehende Haftungsfreizeichnungen gelten nicht, soweit
die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruht oder Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit geltend gemacht werden. Auch gel-
ten sie nicht, soweit der Verkäufer fahrlässig eine Kardinal-
pflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht verletzt. In die-
sem Fall ist die Ersatzpflicht des Verkäufer auf den vertrags-
typischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
(4) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausge-
schlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf
die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
(5) Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, soweit Ansprü-
che nach §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz betroffen sind.

§ 9 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum
Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei ver-
tragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzuneh-
men. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsa-
che zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf
die Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich angemessener
Verwertungskosten - anzurechnen.
(2) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns
der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit
wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Drit-
te nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außerge-
richtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten,
haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
(3) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen
Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er tritt uns jedoch bereits
jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (ein-
schließlich MWSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Wei-
terveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen.
Wir nehmen diese Abtretung an. Zur Einziehung dieser For-
derung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt.
Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung
nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt,
nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag
auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens ge-
stellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der
Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abge-
tretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, al-
le zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehö-
rigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die
Abtretung mitteilt.

§ 10 Rechtsverletzungen
Nachahmungen unserer gesetzlich geschützten Erzeugnisse
sind verboten, gleich in welcher Form. Zuwiderhandlungen
werden wir unter allen erdenklichen rechtlichen Gesichtspunk-
ten verfolgen.

§ 11 Gerichtsstand – Erfüllungsort
(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz
Kerpen Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den Kun-
den auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Gel-
tung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes er-
gibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
Stand: 12.08.2005
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